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Zürich

Ein Ende des Polizeistreits in Sicht

Neues Polizeiorganisationsgesetz dank freisinniger Geburtshilfe

lität entschärft und in einer

klugen Kompromisslösung

der Stadt Zürich wieder

mehr Kompetenzen zuge-

billigt. Die politische Ak-

zeptanz des POG ist damit

entscheidend verbessert

worden.

Ausführliche Hearings

Wie hat die KJS dieses er-

freuliche Resultat er-

reicht? Einerseits durch in-

tensive Beratungen, wel-

che sich über ein Jahr hin-

gezogen haben. Anderer-

seits durch den glaubwür-

digen Miteinbezug der

Direktbetroffenen im Rah-

men von ausführlichen

Hearings. So wurden u. a.

der Stadtrat von Zürich, die

Gemeindepräsidenten, die

kommunalen Polizeivor-

stände und Polizeichefs,

die Kommandos der Kan-

tonspolizei und der Stadt-

polizei Zürich, die Staats-

anwaltschaft sowie Justiz-

direktor Notter und Finanz-

direktor Huber angehört.

Diverse Anregungen der

Hearing-Teilnehmer konn-

ten in der Folge im Gesetz

berücksichtigt werden.

Was sind materiell
die wesentlichsten
Änderungen gegenüber
dem regierungs-
rätlichen Entwurf?

Kompetenzabgrenzung

zwischen der Kapo und

der Stapo im Bereich der

Kriminalpolizei: Die

Kommission war sich ei-

nig: Ziel des POG muss-

te es sein, Doppelspu-

rigkeiten – wo immer

möglich und sinnvoll – zu

vermeiden. Basierend

auf der Vereinbarung

«Urban Kapo» zwischen

Stadt Zürich und dem

Kanton aus dem Jahr

2000 wurde deshalb

festgehalten, dass die

kriminalpolizeilichen

Aufgaben zu unterteilen

sind. Einerseits in die

dezentrale Grundversor-

gung (z.B. Erstinterven-

tion, sicherheitspolizeili-

che Aufgaben), anderer-

seits in die Spezial-

dienste. Letztere sollen

künftig nur noch bei der

Kapo liegen und kom-

men dann zum Einsatz,

wenn komplexe Straf-

rechtsfälle vorliegen,

d.h. besondere Fach-

kenntnisse oder beson-

dere technische Einrich-

tungen erforderlich sind.

Stellt die Stapo nach

den ersten Tatbestands-

ermittlungen einen sol-

chen Fall fest, muss sie

ihn der Kapo überwei-

sen. Indessen hat sie im

Rahmen einer speziell

für die Stadt Zürich er-

weiterten Grundversor-

gung auch die Kompe-

tenz, zur Bewältigung

stadtspeziffischer Krimi-

nalität wie der Betäu-

bungsmittelszene, Kin-

der- und Jugendproble-

Noch hat das Polizeior-
ganisationsgesetz POG
den Kantonsrat nicht
passiert, aber die Chan-
cen stehen gut. Die von
der kantonsrätlichen
Kommission für Justiz
und öffentliche Sicher-
heit KJS präsentierte
überarbeitete Gesetzes-
vorlage stiess auf posi-
tive Resonanz – im Rat
sind kaum mehr Überra-
schungen zu erwarten.

Von Kantonsrat Thomas

Vogel, Effretikon, Mitglied

der KJS

Ende des Polizeistreits
in Griffweite

Die KJS unter dem umsich-

tigen und souveränen Prä-

sidium von Kantonsrätin

Regula Thalmann (FDP) hat

ein kleines Kunststück

vollbracht. Sie scheint mit

ihrem Gesetzesvorschlag

den jahrelangen Streit zwi-

schen der Stadtpolizei

Zürich unter ihrer Cheffin

Stadträtin Esther Maurer

(SP) und der Kantonspoli-

zei mit der damaligen Poli-

zeidirektorin Rita Fuhrer

(SVP) beenden zu können.

Jedenfalls haben sich Frau

Fuhrer wie auch Frau Mau-

rer positiv zum Vorschlag

der KJS geäussert, welche

den ursprünglichen Antrag

des Regierungsrates in ei-

nigen wesentlichen Punk-

ten abgeändert hat. Ge-

samtheitlich betrachtet, ist

die KJS vom ursprüngli-

chen, sehr «kantonslasti-

gen» Gesetzesentwurf des

Regierungsrates ab-

gerückt. Sie hat die Tona-

men und dem Sexmilieu

die entsprechenden Ver-

fahren selbst zu bearbei-

ten. Sie muss in diesen

Bereichen die Verfahren

also nicht mehr zwangs-

läuffig der Kapo übertra-

gen, wenn sie länger als

14 Tage dauern, son-

dern kann durchermit-

teln. Stellt sich aller-

dings im Verlaufe der Er-

mittlungen heraus, dass

sie eines Spezialdiens-

tes bedarf, muss die

Stadt auch hier den Fall

der Kapo übertragen.

Diese Regelung der

Grundzüge der Kompe-

tenzabgrenzung trägt

der speziellen Situation

der Stadt Zürich adäquat

Rechnung und ist kom-

patibel mit der Lasten-

abgeltung im Polizeibe-

reich durch das Finanz-

ausgleichsgesetz. Die

Details dieser Aufgaben-

teilung sind vom Regie-

rungsrat zu regeln und

müssen gemäss Antrag

der KJS vom Kantonsrat

genehmigt werden.

Seepolizei: Die Stapo

soll gemäss KJS auch in

Zukunft seepolizeiliche

Aufgaben wahrnehmen

können, muss diese

aber – wie bis anhin –

selbst berappen. Eine

Lastenabgeltung durch

den Kanton kommt mit

Blick auf das Finanzaus-

gleichsgesetz nicht in

Frage.

Entschädigungspfflicht

für Gemeinden: Gemein-

den, welche ihre ge-

meindepolizeilichen Auf-

gaben nicht oder nur

teilweise wahrnehmen,

sollen eine allgemeine

Entschädigung an die

Dienste der Kapo leis-

ten. Voraussetzungen

und Höhe der Entschä-

digungspfflicht sind aber

vom Regierungsrat in

Ausführungsbestim-

mungen noch zu regeln.

Auch diese müssen

nach Ansicht der KJS

vom Kantonsrat geneh-

migt werden.

Private Sicherheits-
dienste: Das POG regelt

gewisse Verhaltens-

pfflichten, deren Verlet-

zung bestraft wird und

ein Verbot zur weiteren

Betätigung im Sicher-

heitsgewerbe nach sich

ziehen kann. Die KJS

entschied sich für diese

Lösung und gegen eine

allgemeine Bewilli-

gungspfflicht. Der Regie-

rungsrat hat verspro-

chen, hier rasch detail-

lierter gesetzgeberisch

aktiv zu werden.

Ich bin überzeugt, mit dem

vorliegenden POG (samt

seinen noch im Detail aus-

zuarbeitenden Verordnun-

gen) sowie einem materiel-

len Polizeigesetz, welches

neu unter Leitung von Re-

gierungsrat Ruedi Jeker

(FDP) erarbeitet wird, aus-

gezeichnete Gesetzes-

grundlagen für die Polizei-

arbeit im Kanton Zürich zu

erhalten. Die klimatische

Entspannung, welche die

KJS erreicht hat und Ruedi

Jeker seinerseits voran-

treibt, wird das Ihre dazu

tun.

Thomas Vogel


